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Bezirksregierung Münster 
Flurbereinigungsbehörde 

Flurbereinigungen 
Werseaue - 4 08 02 -
Ahlen Osttangente - 4 11 02 -

- .Aao--

48653 Coesfeld, 01.03.2016 
Leisweg 12 
Tel. 02541/911-144 

Öffentliche Bekanntmachung 
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 

Die Bezirksregierung Münster - Flurbereinigungsbehörde - hat durch .Beschluss vom 
28.10.2008 und einen weiteren Einzelbeschluss das Flurbereinigungsverfahren Werseaue -
4 08 02 - sowie durch Beschluss vom 17.11.2011 und weitere Einzelbeschlüsse das Flurbe­
reinigungsverfahren Ahlen Osttangente - 4 11 02 - nach Maßgabe des § 87 Flurbereini­
gungsgesetz - (FiurbG) vom 16.03.1976 in der derzeit gültigen Fassung- angeordnet und 
das Flurbereinigungsgebiet unter anderem für die nachstehend aufgeführten Grundstücke 
festgestellt: 

Kreis Gemeinde Gemarkung Flur FlurstÜcke 
Warendorf Ahlen Ahlen 102 61, 62, 115, 356 
Warendorf Ahlen Ahlen 315 46,49 
Warendorf Ahlen Ahlen 316 55,57,176,177 

Eine öffentliche Bekanntmachung der Zuziehung der vorgenannten Flurstücke zu den Flur­
bereinigurigsverfahren Werseaue und Ahlen Osttangente ist bisher nicht erfolgt. Die erforder­
liche Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte für diese Grundstücke wird hiermit 
nachgeholt. 

Die Beteiligten werden gemäß § 14 FlurbG aufgefordert, Rechte an dem oben genann­
ten Grundstück, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung 
am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, innerhalb einer Frist von drei Monaten 
nach erfolgter Bekanntmachung bei der Bezirksregierung Münster, Flurbereinigungs­
behörde, Leisweg 12, 48653 Coesfeld, schriftlich oder zur Niederschrift anzumelden. 

Zu diesen Rechten gehören zum Beispiel nicht eingetragene dingliche Rechte an Grundstü­
cken oder Rechte an solchen Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur 
Nutzung von Grundstücken berechtigen oder die Nutzung von Grundstücken beschränken. 

Nach fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein Anspruch auf Beteiligung. 

Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so 
kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gemäß 
.§ 14 Abs: 2 FlurbG gelten lassen. 

Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach§ 14 Abs. 3 FlurbG d,ie Wirkung ei­
nes vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der 
Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe dieser Aufforderung zuerst in Lauf 
gesetzt worden ist. · 

Von der Bekanntgabe dieser Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte an gelten für 
das vorgenannte Flurstück folgende zeitweilige Einschränkungen, die bis zur Unanfechtbar­

. keit des Nachtrags zum Flurbereinigungsplan, in dem das Flurstück endgültig einem Zutei­
lungsempfänger zugeteilt wird, wirksam sind: 
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1. ln der Nutzungsart des Grundstückes dürfen ohne Zustimmung der Flurbereinigungs­
behörde nur Änderungen vorgenommen werden, die zum ordnungsmäßigen Wirf­
schaftsbetrieb gehören(§ 34 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG). 

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedigungen, Hangterrassen und ähnliche Anlagen 
dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesent­
lich verändert oder beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 2 F/urbG). 

3. Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen 
nur in Ausnahmefällen, soweit fandeskulturelle Belange, insbesondere des Naturschut­
zes und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung der Flur­
bereinigungsbehörde beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 3 FlurbG). 

4. Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung überstei­
gen, bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde (§ 85 Nr. 5 FlurbG). 

5. Sind entgegen der Anordnung zu 2. und 3. Änderungen vorgenommen oder Anlagen 
errichtet oder beseitigt worden, so können sie im Flurbereinigungsverfahren unberück­
sichtigt bleiben.' Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand gern. § 137 
FlurbG wieder herstellen lassen, wenn dieses der Flurbereinigung dienlich ist (§ 34 
Abs. 2 FlurbG). Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu 7. vorgenommen worden, so 
muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen auf Kosten der Beteiligten an­
ordnen (§ 34 Abs. 3 FlurbG}. 

Sind Holzeinschläge entgegen der Anordnung zu 4. vorgenommen worden, so kann die 
Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefäilt hat, die abge­
holzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder 
ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat (§ 85 Nr. 6 F/urbG). 

6. Zuwiderhandlungen gegen die Anordnungen zu Ziffer 2., 3. und 4. dieses Beschlusses 
sind Ordnungswidrigkeiten und können mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 € für den 
einzelnen Fall geahndet werden (§ 154 FlurbG, §§ 1 und 17 des Gesetzes über Ord­
nungswidrigkeiten- OWiG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.1987-
BGBI. I S. 602), in der derzeit gültigen Fassung. Unter Umständen kann auch eine hö­
here Geldbuße auferlegt werden (§ 17 Abs. 4 OWiG). Außerdem können Gegenstände 
eingezogen werden, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht(§ 154 Abs. 3 FlurbG). 

Die Bußgeldbestimmungen nach anderen Gesetzen bleiben unberührt. 

Im Auftrag: 

gez. Birgit Kehl 
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zur 1~ Änderun!:] d~r QrdrtUilßSb~bordfi~;flen 'V~:r~Hdnung über d@:s ()ffecnhctJ .. _ 
ten von :\ferkaufsste.Hen an SOnn• und Fe:ietfägEnt in· det'Städt Telgie 
vorn 1s. Jurt.i 2:007 

vom 25. Februar 2:016 

Aufgründ de~ s :6 Absatz 4 in V:erbir:tdhng mit § :6 Absatz 1 des' Gesetzes zur Reg:elung 
der Ladenq.ffnpngszeltE!cn (L~.cfetiotfrtuQgsg~setZ.: -~:toB NRW)y()rr) 1:6. Naveif1ber 2006 

~~ioai~~s_Gsv.5t.~w~u~~~l~~~ä::te~:e~uk:~ ·~:rs~~a~0i:~:~~~~~-~ri~!i~~; ~7~~n:R! 
.25, Felit;uar zo:ta fo!gen9)9 \f~rord:pfJng ~ur 7; Är::tPerung ~t3r Ordf:tuQg:sbehordfi.c:hen 
Verordnung Ober d~ öfrelinalten vo.n- Verkäufs:stellen _an: S:O:no;. unc:i Fef~rtagen be:.. 
$chlo:sseri: --

§. 1 

§2 erhält foi€J~nde Fassung:; 

~::rld'iJh;~!6~n~rz:1ritn 9en folgent!en Sorintag;en ht der zea v<>n ts;oo un-r bis 

1, am SQ-nrita.g, 1'0.04,g0-16-, itn $t~qt~e.U VVestbeVern 
2. arn som1t~g, ÖäQ$.2()j6, iro-staqtte.lt Tßtgfe 
3c -am .soonnt~g, 1'LOR2016, tm:Stadtteii Teigte 
4,· am Sp:nntag; q4,~19~4ö16:, trn:!$~~d#~Jl Telgte. 
s~. am Sonntag, 04.12.2046. -irrkStadtteH Westl:levem 
6.. am Sorihtäg, t1.12.2016i Jill:StadtteH Telgte 

§2 

Die:se Verordnung. trttt eii:w Woche nach:;dem Tag ihr:er Vetkün:dun~in Kraft. 

STADT~TELGTE 
'"""als ö'rtlfcb~ ördr~üf\gsbehotd$·--. 



STADT~TELGTE 
Der Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung 
über die Widmung von ·Straßen und ·wegen C_~ -- -· _·.J· 

·-·-·---.. -·~-- .. ----~-··-· 

Der Rat der Stadt Telgte hat in seiner Sitzung am 25.02.2016 folgenden Beschluss ge-
. fasst: · 

.Die nachstehend aufgefOhrten Straßen· und Wege warden ·gemäß.§ 6 des Straßen~ und 
Wegegesetzes des Landes Nordr:hein~Westfalen (StrWG 'NRW) vom 23.09:1995 {GV 
NRW 1995 S. 1 028) in der zurzeit geltenden Fassung dem öffentlichen Verkehr gewid· 
met: 

1. Als· Gemeindestraßen (Anlie.aerstraßen) werden ·gewidmet: 

Innerhalb des Bebauungsplangebietes "lelgte Süd-Ost" (Anla·ge 1) 
Gemarkung Teigte-Kirchspiel Flur 29 

• Schopenhauerstraße (Flurstück 734 teilweise) · 
•· Blumenbergstraße (Fiurstack 735) 
• Arendtstraße (F.Iursteick 543) 

I 
2. Als gemeinsä,f.!le Fuß- und Radwege werden gJwidmet: 

Innerhalb des Bebauungsplangebietes ,.Telgte Süd-Ost" (An!gge. 2} 
Gemarkung Teigte-Kirchspiel Flur 29 · · 

"' Wegeverbindung zwischen der .ßlumenberg~traße und der Arendtstraße 
(Fiurstack 576) 

"' Wegeverbindung im Bereich der Arendtstraße 
(Flurstücke 547 und 517) 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt g·emacht Die vorgenannten 
Widmungen beziehen s(ch auf die Straßen- und. Wegeflächen, die in den als -~nlage 1 
.!:!O.Q...Z beigefügten Übersichtsplänen dargestellt stnd. Die Übersichtspläne sind Bestand­
teil dieser Widmtmgsverfügung. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmung kann binnen .eines Monats vom Tage dieser Bekanntmachung an 
Klage vor dem Verwaltungsgericht Münster {Pi-usallee 38, 48147 Münster} erhoben wer­
den .. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundenbe-amten der Ge­
schäftsstelle zu erheben. 



Die Klage muss den KlägE'!r. den Beklagtenunp den Gegenstand des Klagebegehrens · 
bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene Verfügung soll in Ur~ 
schriftoder in Abschrift beigefügt werden. 

Telgte. 26.02.2016 

Stadt Telgte 
Der Bürgermeister 
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Bekanntmachtrog 

Jfi;t"vrin der Nt~JqepfU-ch:t ~~frElite v~~allJbet~.chtigte 
Un'i'onsbütgerf:..rnn~n zut Eintragung-ln da$ WähJ:ervetzei-chrtis fur die 

Wähl ~es .Bürg~t:metsters der .Stadt tceigte am ti\ April2016 
(Onterrichturm gerniß §. ':14 Abs. 7 K<>mnlu-n~dwahlorc:btt~ng (K.W~biO)l 

Arn 17, April 201'6 (~vfL $ichtwahl am 8, M~i .2-016) finti'!?t .qie Wahl des 13t;trg.ermefs­
ters ln der Stadt Te.lgre statt, An der Wahl kann nUr t$ih1'e.:hme:n, wer in ·ein Wähler;;. 
vecz;eichnis eingetrp:gei:J :i~t~ · 

Staatsangehörige der llbrig~n Mit_g;tedssta:aHm· der E.u:rop~ii'scllen ür'iion fOnioAsbur-'­
gerf,lnnen), d_ie b:ei der Melgebehörc!e -am 35~ Tag vor der WahJ (SUch­
tag:t3:63,201ßJ. fdr eine Wohnung. hel mehreren Wohnl.lilgen für die Hauptwohnung 
g.eme!det sind:, werdeil bei VorHegen.der Wähl:rechtlr-cheh VÖtaussetzung:en von ArnH>. 
wegen in d;as Wärl~rverzefchriis ·eing:etragen' Sie: erhaJt~n eine Wahf]:)~na.?hnchti· 
:gung und können öhne :Erfüllung weite•rer .Fötmatüßten an de:r Wabl teiltu~hme·n. 

~~:~~~dhetl~~~-=~::fzjr~i:;~o~:?cte~~:~:d::~nf:J~~~~~etd~~ .=ri:~. ~~~:tJ''~:~-

~~~Ji{i~~~§Si[~~;;~;~;~~:~~;: 
-Pne~;r~~~~::J:~~~~k~8!~:~~Ta~:r~•~'h~~v:~ßw~~:~~:;·:~:::.;:~r~:~~a:=~~-, 

t~rti~~'i:~~iE!e~:r::~l!=Ei~iii~'!i:~~ 
(il!r#h Al;>g;ape einer Vers1chetung an· Eides ·stätt d:eh Nachweis filr seihelihre Wahl" 
berechügung zu erbringen, 

$~eg?nstand der Versi.cberU:nfil an Eides statt ist eine Erklärung 
über sel:nelihte $t.;;rafs;ange-hodg~e:~t. 
uber s€Hne/ihre -Anschrift in der Gemeinde, 

- dass e#.$.ie am \.!Vahlt~g seit tnindesten:s.derrt 01 ,04·;20 16: f= ttL Tag vor d~r Wahl) 

~~~~i;!6~~.!;~~~e~:z:~::.;hen en1e \Atohnung;. he:i m.ehreren Wohnungen die 

Der Burg'ermeistet kann die Vorl:age ei·nes gUitigetl -l.detititafsaüsweises und . eines 

~~$==:~::=~~~=t'i~r'W'llJ!":.~~}:t:n1:l:~'Hiti~::~~~"! 
Der Anfrag muss ~~p.ä:testens am .o:1.ö4~2.016 (t6 .. tag v.or de-r wah:l} bel :der· .Stadt 
Telgte eingehen. Elhceiii später ein,gehenden Antrag' känn nicht mehr ·entsprochen 
werden. ·· · ·· · ··· 

Ent&ptechet'ide Ahttägsfotmul~re wer-den im Wahtamr der Stadt telgte beteitgehal­
ten, 

telgte, 02. Mari20t6. 

Stadt T~lgt~ 

!oorye.'l'>'···~ ... r>.··~ 





Bezirksregierung Arm~berg . 
· Dezernat Ländliche Entwicklung? Bodenordnung 
- Fiurbereinigungsbehörde .,; 
Stiftstr. 53 
59494 Soest · 

Tel. 02931/82:..5133 

Flurbereinigungsverfahren Lippeaue I 
Az.: 28 96 3 

Schlussfeststellung 

Soest,. den 08.02;2016 

Im vereinfachten Flurbereinigungsverfahren Lippeaue ·1, ·Kreis Soest und Kreis 
Warendorf wird hiermit gemäß § 149 des Flurbereinigungsgesetzes (FiurbG) in der 
zurzeit gültigen Fassung die Schlussfeststellung erlassen und folgendes festgestellt: 

Die Ausführung des Flurbereinigungsplanes und seines . Nachtrags 1 sind bewirkt. 
Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im Flurbereinigungsverfahren 
hätten berücksichtigt werden müssen. 

Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft sind abgeschlossen. 

Das Flurbereinigungsverfahren ist mit der Zustellung . der u~anfechtbaren 
Schlussfeststellung an den Vorstand der Teilnehmergemeinschaft beendet. 
Gleichzeitig erlischt die Teilnehmergemeinschaft Damit erlöschen auch die Rechte 
und Pflichten ihres Vorstandes. 

Gründe 

Der Abschluss des Flurbereinigungsverfahrens ist zulässig und begründet. 

Der Flurbereinigungsplan und der hierzu ergangene Nachtrag sind in allen Teilen 
aUsg.eführt. Insbesondere ist das Eigentum an den neuen Grundstücken auf die im 
Flurbereinigungsplan und seines Nachtrags genannten Beteiligten übergegangen. 
Die öffentlichen Bücher sind berichtigt. Da somit weder .Ansprüche d.er Beteiligten 
noch sonstige Angelegenheiten gegeben sind, die· im Flurbereinigungsverfahren 
hätten geregelt werden müssen, ist dieses Verfahren durch die Schlussfeststellung 
abzuschließen. 

Hinweis: 
Die Schlussfeststellung ist im Internet .der Bezirksregierung Arnsberg wie folgt 
einzusehen: 
www.bra.nrw.de/309811. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach seiner öffentlichen 
Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der 
Bezirksregierung Arnsberg schriftlich einzureichen (Postanschrift: siehe Absender "im 
Bescheid) oder zur Niederschrift zu erklären.. Der Widerspruch J<ann auch durch E­
Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur nach dem Signaturgesetz erhoben 
werden. Das. elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen . . 

Signatur nach§ 2 Nr. 3 des Signaturgesetzes vom 16.05.2001 (BGBI. I S. 876) in der 
jeweils geltenden Fassung versehen sein. 

Hinweis: 
· Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische 

Rahmenbedh1gungen zu beachten. Näheres zur elektronischen · 
Widerspruchserhebung finden Sie auf der Internet-Seite der Bezirksregierung 
Arnsberg unter www.bezreg-amsberg.nrw.de unter "Kontakt" und "Elektronisches 
Gerichts-- und Verwaltungspostfach (EGVP)" und dort unter dem Link 
"http://www.egvp.de". 



Jagdgenossenschaft 
Telgte-Schwienhorst 

- .A3A.-

Einladung 

zur Jagdgenossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft 

Telgte-Schwienhorst 

Telgte, 26.02.2016 

am Mittwoch, den 30.03.2016 w11 19.30 Uhr in der Gaststätte "Bracht" in Telgte. 

1. EröffnurigUnd Hegfüßung 
2. Kassenbericht und Haushaltsplan 
3. Entlastung des Vorstandes 
4. Entlastung des Geschäftsführers 
5. W alli des Kassenprüfers 
6. Verschiedenes 
7. Verlesung des Protokolls 



Jagdgenossenschaft Oelde-Stromberg I 

Am 16.03. findet um 19.30 Uhr im Hotei"Zur Post" in Stromberg die diesjährige 
Jagdgenossenschaftsversammlung mit folgender Tagesordnung statt: 

1. Eröffnungund Begrüßung 
2. Verlesen der letzten N.iederschrift 
3. Kassenberichte 2013/14, 2014/15 und 2015/16 
4. Entlastung Vorstand und Geschäftsführerin 
5. Haushaltsplan 2016/17 
6. Wahl von Kassenprüfern 
7. Antrag auf Verlängerung des Jagdpachtvertrages 
8. Verschiedenes 

Vollmachten sind vor Beginn der Versammlung beim Jagdvorsteher abzugeben! 

Der Jagdvorsteher 
Gez. Norbert Dreier 



Öffentliche Bekanntmachung 

Gemäß § 3 Abs. 1 der Verordnung über die Fischerprüfung vom 26.11.1997 -GV NW S. 62-
wird hiermit bekannt gemacht, dass die nächsten Fischerprüfungen im Kreisgebiet an folgenden 
Terminen stattfinden: · 

Kreishaus Warendorf, Waidenburger Str. 2, 48231 Warendorf: 

Dienstag, 
Mittwoch, 
Dienstag, 

24.05.2016, ab 14.00 Uhr 
25.05.2016, ab 14.00 Uhr 
31.05.2016, ab 14.00 Uhr 

Wer einen Fischereischein ("Angelschein") beantragen will, muss zunächst die Fischerprüfung 
ablegen. Jedes Jahr absolvieren etwa 300 Anglerinnen und Angler diese Prüfung bei der 
Unteren Fischereibehörde des Kreises Warendorf. Diese bietet jeweils im Frühjahr und im 
Herbst Prüfungstermine an. 

Wer im Kreis Warendorf wohnt und an einer Prüfung teilnehmen möchte, wird gebeten,. sich bis 
zum 26.04.2016 schriftlich bei dem Angelsportverein, bei dem er den · Vorbereitungskurs 
absolviert, anzumelden. Eine Anmeldung zur Prüfung ist jedoch auch ohne einen 
Vorbereitungslehrgang bei der Unteren Fischereibehörde des Kreises Warendorf möglich. 

Zur Fischerprüfung zugelassen werden nur Bewerber, die das ·13. Lebensjahr bereits vollendet 
haben. Die Prüfungsgebühr beträgt 50 Euro. Sie ist an den jeweiligen Angelsportverein zu 
entrichten (zuzüglich der Kurs-Teilnahmegebühr). 

Nach der Anmeldung werden die Teilnehmer schriftlich über die Zulassung zur Prüfung sowie 
über die genauen Termine und Uhrzeiten informiert. Vorbereitungslehrgänge für die 
Fischerprüfung können auch bei der Unteren Fischereibehörde erfragt werden, aber werden 
nicht von ihr durchgeführt: Interessenten für Vorbereitungslehrgänge können sich an die 
örtlichen Angelsportvereine wenden. 

Anmeldevordrucke sind im Internet unter www.kreis-warendorf.de im Bereich "Kreisverwaltung 
Online, Anliegen A-Z" abrufbar oder können bei der Unteren Fischereibehörde, Tel. 
02581/533256, angefordert werden. 

Warendorf, 29.02.2016 

Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Ordnungsamt 
-Untere Fischereibehörde­
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Ralf Holtstiege 
Kreisrechtsdirektor 


